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Stand: 06.05.2009

Kurzarbeitergeld
gem. §§ 169 ff SGB III

Agentur für Arbeit Nürnberg



Altersteilzeit

Stand: 16.04.2008 

Agentur für Arbeit Nürnberg

Kurzarbeitergeld

� Instrument der präventiven Arbeitsmarktpolitik

� Vermeidung von Entlassungen eingearbeiteter Kräfte

�Erhalt der Arbeitsplätze bei vorübergehendem Arbeit sausfall

� Erhalt des funktionsfähigen Betriebes

� teilweiser Ersatz des Entgeltausfalles für die Arbe itnehmer
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Altersteilzeit

Stand: 16.04.2008 

Agentur für Arbeit Nürnberg

Kurzarbeitergeld

Voraussetzungen

� Vorliegen eines erheblichen Arbeitsausfalles mit En tgelt-

ausfall für die betroffenen Arbeitnehmer

> Mindesterfordernis:  Arbeitnehmer mit mehr als 10 %

Bruttoentgeltausfall

� Erstattung der Anzeige des Arbeitsausfalles bei der  zu-

ständigen Arbeitsagentur
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Altersteilzeit

Stand: 16.04.2008 

Agentur für Arbeit Nürnberg

Kurzarbeitergeld

Verfahren

� Erstattung der Anzeige über Arbeitsausfall 

� individuelle Prüfung/Beratung durch die Mitarbeiter  der 

Arbeitsagentur vor Ort im Betrieb

> Einbindung der Betriebsvertretung

> persönlicher Ansprechpartner der AA 

� kurzfristige schriftliche Entscheidung über Anzeige  

� monatliche Abrechnung der Kurzarbeitsleistungen

� schnelle Leistungsgewährung an Arbeitgeber 
Stand: 06.05.2009

Agentur für Arbeit Nürnberg

3



Altersteilzeit

Stand: 16.04.2008 

Agentur für Arbeit Nürnberg

Leistungen der Arbeitsagentur

Kurzarbeitergeld

� Gewährung von Kurzarbeitergeld 

� in Höhe  von 60 bzw. 67 % des ausgefallenen Netto-
entgelts

� Übernahme der hierfür anfallenden SV-Beiträge

� in Höhe von 50 % bzw. 100  % bei Qualifizierung

� Höchstbezugsdauer aktuell 18 Monate, 

� Verlängerung auf 24 Monate + volle Übernahme der
SV-Beiträge ab dem 7. Kug-Monat (bereits beschlossen)
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Altersteilzeit
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Agentur für Arbeit Nürnberg

Kurzarbeitergeld

� Grundsatz: 

Keine Einbeziehung in Kurzarbeit möglich!

Auszubildende und Kurzarbeit
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Altersteilzeit

Stand: 16.04.2008 

Agentur für Arbeit Nürnberg

Kurzarbeitergeld

� Ausbildung hat unabhängig von wirtschaftlicher 
Situation des Betriebes durchgehend zu erfolgen 

� Betrieb hat Fortsetzung der Ausbildung auch während
der Kurzarbeit sicher zu stellen

� Kein Anspruch auf Kurzarbeitergeld ,
da Vergütungsanspruch  für die Dauer von 
6 Wochen gem. § 19 Abs.1 Nr. 2 BBiG

Auszubildende und Kurzarbeit
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Altersteilzeit

Stand: 16.04.2008 

Agentur für Arbeit Nürnberg

Kurzarbeitergeld

Ansprechpartner

Reiner Hollerung                 Tel. 0911/529-3388

Klaus Müller                         Tel. 0911/529- 3528

Erich Schalay                       Tel. 0911/529-3 392

Petra Schmitt                       Tel. 0911/529-3 387

E-mail: Nuernberg.GE1-LeistungAG1@arbeitsagentur.de

Adresse: Agentur für Arbeit Nürnberg, 

Richard-Wagner-Platz 5, 90443 Nürnberg
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